
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Registrierkassenpfl icht, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Registrierkassenpfl icht in der Arztpraxis Teil 2

Steuern im Bild, Teil 170
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Kontrollbelege und Sicherungen
•  Zu jedem Monatsende sind die Zwischenstände des Umsatz-

zählers zu ermitteln (Monatszähler) und zu speichern.

•  Zu jedem Ende eines Kalenderjahres muss ein Jahresbeleg 
ausgedruckt und mit der Belegcheck-App des Finanzminis-
teriums geprüft werden.

•  Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfas-
sungsprotokoll extern zu speichern und aufzubewahren.

Ausfall der Registrierkasse 
Bei Ausfall der Registrierkasse sind die Geschäftsfälle auf einer 

anderen Registrierkasse zu erfassen. Ist dies nicht möglich, müssen 
händische Belege erstellt werden. Dauert der Ausfall der Registrierkasse länger als 
48 Stunden, müssen Beginn und Ende des Ausfalls binnen einer Woche über Finanz-
Online gemeldet werden. Vor dem laufenden Betrieb der reparierten oder neuen 
Registrierkasse müssen sämtliche Geschäftsvorfälle im Ausfallszeitraum nacherfasst 
werden, es genügt die Bezugnahme auf die Belegnummer des händischen Belegs. Die 
händischen Aufzeichnungen sind aufzubewahren. 

Planmäßige Außerbetriebnahme einer Registrierkasse 
Im Fall der planmäßigen Außerbetriebnahme muss ein Schlussbeleg erstellt und das 
Datenerfassungsprotokoll gesichert werden; beide sind mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren. Außerdem muss die planmäßige Außerbetriebnahme mittels Finanz-
Online gemeldet werden. 

Kontrollbelege und Sicherungen
•  Zu jedem Monatsende sind die Zwischenstände des Umsatz-

•  Zu jedem Ende eines Kalenderjahres muss ein Jahresbeleg 

•  Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfas-

Ausfall der Registrierkasse 
Bei Ausfall der Registrierkasse sind die Geschäftsfälle auf einer 

anderen Registrierkasse zu erfassen. Ist dies nicht möglich, müssen 

Die Registrierkassenpfl icht 
gilt für Unternehmer, die 
betrieb liche Einkünfte erzielen 
und einen Nettoumsatz von 
15.000 Euro im Jahr (davon 
Barumsätze 7.500 Euro) 
überschreiten. Auch Einkünfte 
selbstständiger Ärzte fallen 
unter die betrieblichen 
Einkunfts arten.


